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„Verankerung in der Landesverfassung“ 
Datengrundlage für den Strukturindikator zum Recht auf Beteiligung 

Letzter Stand: Juli 2025 
 
Erhebungsmethode 

Eigene Analyse; ergänzende Befragungen der zuständigen Landesministerien 

 

Skalierung 

Indexwert 1: In der Landesverfassung ist das Recht auf Beteiligung für 
Kinder und Jugendliche explizit verankert. 

Indexwert 0,5: Die Landesverfassung enthält eine dem „Recht auf 
Beteiligung“ nahe Bestimmung für Kinder und Jugendliche. 

Indexwert 0: In der Landesverfassung ist kein Recht auf Beteiligung für 
Kinder und Jugendliche verankert. 

 

Bundesland Fundstelle Wert 

Baden-
Württemberg 

In der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg ist kein Recht auf Beteiligung für 
Kinder und Jugendliche verankert. 

0 

Bayern In der Verfassung des Landes Bayern ist kein 
Recht auf Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
verankert. 

0 

Berlin In der Verfassung von Berlin ist kein Recht auf 
Beteiligung für Kinder und Jugendliche verankert. 

0 

Brandenburg  In der Verfassung des Landes Brandenburg 
(BbgVerf) ist eine dem „Recht auf Beteiligung“-
nahe Bestimmung verankert: 

Artikel 27 Abs. 4 BbgVerf 

„Kindern und Jugendlichen ist durch Gesetz eine 
Rechtsstellung einzuräumen, die ihrer 
wachsenden Einsichtsfähigkeit durch die 
Anerkennung zunehmender Selbständigkeit 
gerecht wird.“ 

0,5 

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-VerfBWrahmen
https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-VerfBWrahmen
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVerf/true
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierende-buergermeisterin/verfassung/
https://bravors.brandenburg.de/de/gesetze-212792
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Bremen In der Bremischen Landesverfassung  (LVerf HB) 
wurde im Jahr 2021 die Berücksichtigung des 
Kindeswohls und das Recht auf Beteiligung von 
Kindern verankert.  

Artikel 25 Abs. 2 und 3 LVerf HB 

„(2) Bei allem staatlichen Handeln, das Kinder 
betrifft, ist das Wohl des Kindes wesentlich zu 
berücksichtigen. Kinder haben in 
Angelegenheiten, die ihre Rechte betreffen, 
einen Anspruch auf Beteiligung und auf 
angemessene Berücksichtigung ihres frei 
geäußerten Willens entsprechend ihrem Alter 
und ihrer Reife. 

(3) Eltern, soziale Gemeinschaft und staatliche 
Organisation haben die besondere 
Verantwortung, gemeinsam allen Kindern 
gerechte Lebenschancen und Teilhabe 
entsprechend ihren Talenten und Neigungen zu 
ermöglichen.“ 

1 

Hamburg In der Verfassung der Freien und Hansestadt 
Hamburg ist kein Recht auf Beteiligung für Kinder 
und Jugendliche verankert. 

Allerdings ist Hamburg Sonderfall, denn dort sind 
außer einer Erwähnung in der Präambel generell 
keine Grundrechte verankert. Das Bundesland 
wurde bei der Berechnung des Strukturindikators 
daher nicht berücksichtigt. 

N
icht einbezogen 

Hessen In der Verfassung des Landes Hessen (HV) sind 
der Vorrang des Kindeswohls und ein 
Beteiligungsrecht für Kinder verankert. 

Artikel 4 Abs. 2 HV 

„(2) Jedes Kind hat das Recht auf Schutz sowie auf 
Förderung seiner Entwicklung zu einer 
eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Bei allen 
Maßnahmen, die Kinder betreffen, ist das Wohl 

1 

https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/landesverfassung-der-freien-hansestadt-bremen-in-der-fassung-der-bekanntmachung-vom-12-august-2019-232507?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-VerfHAV14ELS
https://www.landesrecht-hamburg.de/bsha/document/jlr-VerfHAV14ELS
https://www.rv.hessenrecht.hessen.de/bshe/document/jlr-VerfHEV11Art4
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des Kindes ein wesentlich zu berücksichtigender 
Gesichtspunkt.  

Der Wille des Kindes ist in allen 
Angelegenheiten, die es betreffen, entsprechend 
seinem Alter und seiner Reife im Einklang mit den 
geltenden Verfahrensvorschriften angemessen 
zu berücksichtigen. Die verfassungsmäßigen 
Rechte und Pflichten der Eltern bleiben 
unberührt.“ 

Mecklenburg-
Vorpommern  

In der Verfassung des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (Verf M-V) ist eine dem „Recht auf 
Beteiligung“-nahe Bestimmung verankert. 

Artikel 14 Abs. 4 Verf M-V 

„Kinder und Jugendliche sind Träger von Rechten, 
deren Ausgestaltung die Persönlichkeit fördert 
und ihren wachsenden Fähigkeiten und 
Bedürfnissen zu selbstständigem Handeln 
entspricht. Land, Gemeinden und Kreise fördern 
die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen an der 
Gesellschaft“ 

0,5 

Niedersachsen  In der Niedersächsischen Verfassung ist kein 
Recht auf Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
verankert. 

0 

Nordrhein-
Westfalen  

In der Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen ist kein Recht auf Beteiligung für Kinder 
und Jugendliche verankert. 

0 

Rheinland-Pfalz In der Verfassung für Rheinland-Pfalz ist kein 
Recht auf Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
verankert. 

0 

Saarland In der Verfassung des Saarlandes ist kein Recht 
auf Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
verankert. 

0 

Sachsen In der Verfassung des Freistaates Sachsen ist kein 
Recht auf Beteiligung für Kinder und Jugendliche 
verankert. 

0 

https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VerfMVV1Art14
https://www.landesrecht-mv.de/bsmv/document/jlr-VerfMVV1Art14
https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/0a577bc2-d175-3615-a160-5430e88b01d0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2320020927105939563
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=2320020927105939563
https://landesrecht.rlp.de/bsrp/document/jlr-VerfRPrahmen
https://recht.saarland.de/bssl/document/jlr-VerfSLrahmen
https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/3975-Verfassung


 

 

4      Kinderrechte-Index • Deutsches Kinderhilfswerk e.V.  

Sachsen-Anhalt In der Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt ist 
kein Recht auf Beteiligung für Kinder und 
Jugendliche verankert. 

0 

Schleswig-
Holstein 

In der Verfassung des Landes Schleswig-Holstein 
ist kein Recht auf Beteiligung für Kinder und 
Jugendliche verankert. 

0 

Thüringen  In der Verfassung des Freistaats Thüringen ist 
kein Recht auf Beteiligung für Kinder und 
Jugendliche verankert. 

0 

 

 

https://www.landesrecht.sachsen-anhalt.de/bsst/document/jlr-VerfSTrahmen
https://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/bssh/document/jlr-VerfSH2014rahmen
https://landesrecht.thueringen.de/bsth/document/jlr-VerfTHrahmen

